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STADTVERTRETUNG DER            25.04.2019 

LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN     

6. Wahlperiode 

 

 

 
 

ANFRAGE 
 

der SPD - Fraktion 
 

 
 
 
Verwarnungen und Geldbußen  

 
 

Die Stadtverwaltung überwacht und setzt „Regelungen in der Landeshauptstadt Schwerin“ 

durch. In diesem Zusammenhang benennt der Fachdienst Ordnung Themen wie „Kontrolle 

Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum, Parken in öffentlichen Grünanlagen, Schutz 

von Kinderspielplätzen (Verunreinigung und missbräuchliche Nutzung, Rauchen, Trinken 

von Alkohol), Lärmbelästigung, aggressives Betteln, Grillen/Abbrennen offener Feuer, Lei-

nenzwang, Tier-/Hundekot, Anliegerpflichten, ruhender Straßenverkehr, Geschwindigkeits-

überwachung, gefährliche Hunde, Kontrollen zur Einhaltung gewerblicher Bestimmungen 

(Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Spieleverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und 

Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz), Ermittlungstätigkeiten 

für die Ausländerbehörde, Kontrollen im Rahmen des Gesetzes zur Intensivierung der Be-

kämpfung der Schwarzarbeit, sonstige Kontroll- und Prüfaufgaben und Kontrollen Einhaltung 

Winterdienst“ aus seinem Aufgabenportfolio. Hierbei erhebt die Stadtverwaltung bei ord-

nungswidrigem Verhalten Verwarngelder und Geldbußen. 

 

Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Soweit von der Verwaltung Regelsätze für Verwarngelder (Verwarnungsgeldkatalog) 

nicht veröffentlicht wurden, werden für welche Tatbestände, mit welchen Rechtsgrundla-

gen, von welchen Fachdiensten / Eigenbetrieben Verwarngelder in welcher Höhe erho-

ben? 
 

2. Wie hoch waren die Einnahmen aus  

a) Verwarngeldern und  

b) Geldbußen  

wegen ordnungswidrigen Verhaltens, jeweils in den Jahren 2014 bis 2018 aufgeschlüsselt 

nach Fachdiensten und Eigenbetrieben, ausschließlich der Verwarnungen und Geldbußen 

in den Bereichen der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der städt. Geschwindig-

keitsüberwachung? 
 
 
 
 
 
 
Christian Masch und Fraktion 

(Termin zur Beantwortung 

gemäß § 4 Absatz 4 HS 

LHSN: 06.05.2019) 

 



 

Sehr geehrter Herr Masch, 
 
zu Ihrer Anfrage vom 11.02.2019 antworte ich Ihnen wie folgt: 
 
 

1. Soweit von der Verwaltung Regelsätze für Verwarngelder  
( Verwarnungsgeldkatalog) nicht veröffentlicht wurden, werden für welche  
Tatbestände, mit welchen Rechtsgrundlagen, von welchen Fachdiensten / 
Eigenbetrieben Verwarngelder in welcher Höhe erhoben? 

 
In folgenden Fachdiensten / Eigenbetrieben werden Verwarngelder erhoben: 
 

- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 
- Fachdienst Ordnung 
- Fachdienst Verkehrsmanagement 
- SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin,  

     Eigenbetrieb der Landeshaupstadt Schwerin 
- Fachgruppe Bauordnung 

 
2. Wie hoch waren die Einnahmen aus 

a) Verwarngeldern und 
b) Geldbußen 

wegen ordnungswidrigen Verhaltens, jeweils in den Jahren 2014 bis 2018 aufge-
schlüsselt nach den Fachdiensten und Eigenbetrieben, ausschließlich der  
Verwarnungen und Geldbußen in den Bereichen der Überwachung des ruhenden 
Verkehrs und der städtischen Geschwindigkeitsüberwachung? 

 
 
 
 
 

  

Ihre Anfrage vom 25.04.2019 zu Verwarngeldern und Geldbußen  

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin 

 

 

 

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen Datum 

13.05.2019 

Der Oberbürgermeister 

 

 

 

 

Telefon: 0385 545-2406 

Fax:       0385 545-2409 

 
 
Stadtvertretung  
der Landeshauptstadt Schwerin 
 
SPD – Fraktion 
Herrn Christian Masch 

Landeshauptstadt Schwerin  Der Oberbürgermeister  Postfach 11 10 42  19010 Schwerin 

E-Mail:   tkoenn@schwerin.de 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ansprechpartner/in 

 

 

Herr Könn 
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Fachdienst/Eigenbetrieb Jahr Verwarngelder in 
Euro 

Bußgelder in Euro 

Veterinär- und  
Lebensmittelüberwachung 

2014 280,00 1.189,63 

 2015 948,50 3.487,95 
 2016 590,00 1.585,33 
 2017 380,00 5.280,00 
 2018 290,00 6.806,50 
Fachdienst  
Verkehrsmanagement 

2014 / / 

 2015 / / 
 2016 / 100,00 
 2017 / / 
 2018 50,00 228,50 
Eigenbetrieb SDS 2017 / 10,00 
 2018 / 90,00 
Fachgruppe Bauordnung 2014 70,00 21.106,50 
 2015 105,00 33.176,00 
 2016 315,00 16.247,75 
 2017 35,00 22.701,00 
 2018 35,00 4.779,50 

 
Fachdienst Ordnung 
 

Gesetz Verwarn- und Bußgelder/ Jahr 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Abfallrecht / / 300,00 / / 
Gaststättengestz 300,00 535,00 1.700,00 255,00 4.950,00 
Gewerbeordnung 8.395,00 2.505,00 2.675,00 3.955,00 5.835,00 
Handwerksordnung 150,00 / / / / 
Hunde, gefährliche Hunde 775,00 185,00 885,00 430,00 1.350,00 
Hundeverordnung 1.535,00 750,00 860,00 840,00 240,00 
Jugendschutz 500,00 / 750,00 600,00 / 
Ladenöffnungsgesetz / / / 350,00 3.550,00 
Ordnungswidrigkeitengesetz 2.075,00 1.460,00 4.510,00 1.780,00 1.575,00 
Preisangabenverordnung / 275,00 / / / 
Schornsteinfegerhandwerksgesetz 335,00 155,00 330,00 3.805,00 1.240,00 
Spielverordnung / 800,00 / / / 
Sprengstoffgesetz / / 100,0 1.525,00 / 
Versammlungsgesetz / 200,00 300,00 / / 
Waffengesetz / 1.305,00 1.325,00 2.770,00 800,00 
Grünflächensatzung / / / 12.652,0 16.344,00 
Gesamt 14.065,00 8.170,00 13.735,00 28.962,00 35.884,00 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
 
 
 


